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VERSCHOBEN: Gemeindeversammlung 27. Mai 2021 
 
Der Gemeinderat hat gestützt auf die aktuelle Coronasituation beschlossen, auf die ordentliche 
Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 27. Mai 2021 zu verzichten. Die folgenden Traktanden 
wären vorgesehen gewesen und werden an der nächsten Gemeindeversammlung zum Beschluss 
vorgelegt:  

1. Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Diemtigen 
a. Beratung und Genehmigung der Jahresrechnung  
b. Orientierung über den jährlichen Bericht der Datenschutzaufsichtsstelle 

2. Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Diemtigen 
a. Beratung und Genehmigung der Jahresrechnung 

 
 Gemeinderat 

 

 

Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Diemtigen 
 
Die Einwohnergemeinde Diemtigen kann auf den ersten Blick ein ausgezeichnetes Ergebnis der 
Jahresrechnung 2020 ausweisen – aber es ist mit Vorsicht zu geniessen und kann in den nächsten 
Jahren zum Bumerang werden. Die Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde Diemtigen 
schliesst im Gesamthaushalt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'041'379.92 ab. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von CHF 322'320. 

 
Die wichtigsten Faktoren, welche das Ergebnis beeinflusst haben (Abweichung zum Budget), sind 
die folgenden: 

 Im Jahr 2020 fand im Kanton Bern die Allgemeine Neubewertung der amtlichen Werte AN20 
statt. Dies führte bei fast allen Liegenschaften der Gemeinde Diemtigen zu einer Erhöhung der 
Amtlichen Werte. Da die Buchwerte auf dem amtlichen Wert (x Faktor 1.4) basieren, müssen 
diese an die neuen Werte angepasst werden. Daraus resultiert ein buchhalterischer Gewinn von 
rund 1,2 Mio. Franken. Diese lediglich buchhalterische Anpassung hat das Ergebnis im Allge-
meinen Haushalt massgeblich beeinflusst. Die Zukunft wird zeigen, ob die nun höheren Buch-
werte auch den effektiv zu erzielenden Verkaufspreisen entsprechen. Bei allfälligen Verkäufen 
der Liegenschaften unter dem Buchwert müssten diese dann wieder entsprechend abgewertet 
werden.  



 Der gesamte Sach- und Betriebsaufwand liegt um CHF 454'655.42 unter dem Budget. In allen 
Funktionen konnten die Aufwände dank einer zurückhaltenden Kostenpolitik niedrig gehalten 
werden, äussere Einflüsse führten zum besseren Resultat (z.B. Schneeräumung) oder geplante 
Arbeiten mussten coronabedingt verschoben werden. 

 Der Personalaufwand ist insgesamt um CHF 132'612.35 tiefer als budgetiert. Die Entschädi-
gungen der Behörden und auch die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals sind unter 
dem budgetierten Wert. 

 Der gesamte Steuerertrag ist gegenüber dem Budget um CHF 370'518.50 höher. Bei den na-
türlichen Personen ist ein Mehrertrag von CHF 407'740.65 zu verzeichnen. Bei den juristischen 
Personen ist dagegen ein Minderertrag von rund CHF 100'000.— zu verzeichnen. Die höheren 
amtlichen Werte aufgrund der Allgemeinen Neubewertung AN20 führen bei den Liegenschafts-
steuern zu Mehreinnahmen von CHF 102'222.40. 

Bei den Steuererträgen trübt die Pandemie das Ergebnis leider etwas. Es ist nämlich damit zu 
rechnen, dass es voraussichtlich im nächsten Rechnungsjahr zu Korrekturen kommen wird, 
welche sich negativ auf den Steuerhaushalt auswirken werden (coronabedingte verzögerte de-
finitive Veranlagungen 2019, Steuerrückzahlungen infolge tieferer definitiver Veranlagungen 
2020). Gemäss Weisung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung vom Dezember 2020 
dürfen aber keine Rückstellungen für allfällige Rückerstattungen gemacht werden. Ebenso sind 
keine aktiven oder passiven Rechnungsabgrenzungen zulässig.  

 Sämtliche Spezialfinanzierungen schliessen mit Ertragsüberschüssen ab.  

 Im 2020 wurden Nettoinvestitionen von gesamthaft CHF 541'771.85 getätigt. Budgetiert waren 
Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1,4 Mio. Franken. Dazu geführt haben insbesondere 
zeitliche Verzögerungen bei diversen geplanten Strassensanierungsprojekten. 

Erfolgsrechnung (nach Funktionen) 

 

Die folgenden Kommentare beziehen sich auf den Gesamthaushalt: 

Personalaufwand 
Der Personalaufwand ist um CHF 132'612.35 tiefer als budgetiert. Die Entschädigungen der Be-
hörden und auch die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals sind unter dem budgetierten 
Wert. Entsprechend sind auch die Lohnnebenkosten (Sozialversicherungen) tiefer als budgetiert. 
Gegenüber dem Vorjahr sind die Löhne um 0,6 % gestiegen. Für Personalwerbung musste dage-
gen rund CHF 12'000 mehr ausgegeben werden. 

Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt um CHF 454'655.42 unter dem Budget. In allen Funk-
tionen konnten die Aufwände dank einer zurückhaltenden Kostenpolitik niedrig gehalten werden. 



Abschreibungen 
Die Abschreibungen sind mit gesamthaft CHF 1'087'601.20 leicht über dem budgetierten Betrag. 
Darin enthalten sind auch die Abschreibungen auf dem beim Übergang zu HRM2 bestehenden 
Verwaltungsvermögen, welches innert 10 Jahren - bis und mit dem Rechnungsjahr 2025 - mit jähr-
lich CHF 635'291.75 abgeschrieben wird. 

Finanzaufwand 
Der Finanzaufwand schliesst gegenüber dem Budget mit einem Mehraufwand von CHF 264'975.31 
ab. Aufgrund der allgemeinen Neubewertung der Amtlichen Werte, worauf die Buchwerte der Lie-
genschaften Finanzvermögen basieren, muss bei zwei Grundstücken eine Wertberichtigung vor-
genommen werden (CHF 254'100). Diese kann jedoch gemäss den gesetzlichen Vorgaben aus 
der Neubewertungsreserve entnommen werden. 

Transferaufwand 
Beim Transferaufwand handelt es sich um Entschädigungen und Beiträge an Bund und Kanton, 
aber auch um Beiträge an andere Gemeinden, Gemeindeverbände, Vereine und an Private. Der 
Transferaufwand ist gegenüber dem Budget um CHF 204'114.21 tiefer. Die Entschädigungen an 
Kantone sind um CH 81'706.25 höher als vorgesehen. Dagegen sind die Entschädigungen und die 
Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände gesamthaft um CHF 253'991.25 tiefer als geplant. 

Ausserordentlicher Aufwand 
Die Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen ist um  
CHF 246'540 höher als budgetiert. 

Fiskalertrag 
Der Steuerertrag ist gegenüber dem Budget 2020 gesamthaft um CHF 370'518.50 höher. Bei den 
natürlichen Personen ist ein Mehrertrag von CHF 407'740.65 zu verzeichnen. Bei den juristischen 
Personen ist dagegen ein Minderertrag von rund CHF 100'000 zu verzeichnen. Die höheren amt-
lichen Werte aufgrund der allgemeinen Neubewertung AN20 führen bei den Liegenschaftssteuern 
zu Mehreinnahmen von CHF 102'222.40. 

Entgelte 
Der Budgetbetrag ist um CHF 6'623.97 knapp nicht erreicht worden. Auf der einen Seite sind die 
Benützungsgebühren - zum Teil coronabedingt - tiefer als geplant. Auf der anderen Seite sind die 
Verkäufe und die Rückerstattungen höher als die Annahmen. 

Finanzertrag 
Die Position Finanzertrag schliesst gegenüber dem Budget um CHF 1'244'658.45 besser ab. Die 
Erhöhung der amtlichen Werte führt zu einer Anpassung der Buchwerte der Liegenschaften im 
Finanzvermögen im Betrag von CHF 1'237'250.30. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen sind um 
CHF 12'000 höher als budgetiert. 

Transferertrag 
Der Transferertrag schliesst um CHF 183'621.18 über dem Budget ab. Insbesondere die Entschä-
digungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind um rund CHF 112'000 höher als erwartet. 
Dies ist insbesondere auf die Vergütung des Gemeindeverbandes Sekundarschule Erlenbach zu-
rückzuführen. 

Ausserordentlicher Ertrag 
Die schon erwähnte Abwertung von zwei Liegenschaften im Finanzvermögen kann mit der Ent-
nahme aus der Neubewertungsreserve Finanzvermögen neutralisiert werden (CHF 254'100). 

Spezialfinanzierungen 
SF Feuerwehr Diemtigtal (einseitig): Der Bereich Feuerwehr, welcher im Allgemeinen Haushalt 
enthalten ist, schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 13'944.87 ab. Dieser wurde in die 
entsprechende Spezialfinanzierung eingelegt. Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr weist 
per 31.12.2020 einen Bestand von CHF 66'184.19 auf.  

SF Abwasserentsorgung: Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 232'469.67 ab. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt rund CHF 
163'000 und ist auf die tieferen Unterhaltskosten und Betriebsbeiträge zurückzuführen. Das Eigen-
kapital (Rechnungsausgleich) der SF Abwasserentsorgung beträgt per 31.12.2020 CHF 
1'842'610.19 (Konto: 29002.00). Der Bestand des Werterhalts beläuft sich auf CHF 3'273'565.60 
(Konto: 29302.00).  



SF Abfall: Die Abfallentsorgung (Funktion 7301) schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
22'918.11 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 14'320. Die Besserstellung ge-
genüber dem Budget beträgt somit rund CHF 37'000. Das Eigenkapital (Rechnungsausgleich) der 
SF Abfall beträgt per 31.12.2020 CHF 439'724.83 (Konto: 29003.00). 

SF Regionaler Naturpark Diemtigtal: Der Bereich Regionaler Naturpark Diemtigtal schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 28'161.49 ab. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung. 
Die Spezialfinanzierung Regionaler Naturpark Diemtigtal weist per 31.12.2020 einen Bestand von 
CHF 40'844.02 auf. 

Gestufter Erfolgsausweis Gesamthaushalt 

 

Bilanz 

  per 31.12.2020  per 01.01.2020 

Aktien 

Finanzvermögen 
Verwaltungsvermögen 

CHF  27'541'342.77 

CHF 14'064'066.32 
CHF 13'477'276.45 

CHF 27'153'015.28 

CHF 13'101'872.28 
CHF 14'051'143.00 

Passiven 

Fremdkapital 
Eigenkapital 

CHF 27'541'342.77 

CHF 6'872'569.57 
CHF 20'668'773.20 

CHF 27'153'015.28 

CHF 8'866'715.91 
CHF 18'286'299.37 

Die Bilanzsumme beträgt per 31.12.2020 CHF 27'541'342.77 (Vorjahr: CHF 27'153‘015.28). Dies 
entspricht einer Zunahme von CHF 388'327.49. 

Das Fremdkapital weist einen Saldo von CHF 6'872'569.57 (Vorjahr: CHF 8'866'715.91) aus. Die 
Fremdfinanzierung konnte um CHF 2'006‘500.— reduziert werden. Das Eigenkapital (SG 29) be-
trägt per 31.12.2020 CHF 20'668'773.20 (Vorjahr: 18'286'299.37). Das massgebende Eigenkapital 
(299) beträgt neu CHF 6'750'383.69. 

  

 

Jahresrechnung 

2020 
 Budget 2020 

 

Jahresrechnung 

2019 

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand 2’816’207.65       2’948’820.00       2’799’762.60       

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2’346’094.58       2’800’750.00       2’721’733.16       

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1’087’601.20       1’082’800.00       1’057’592.40       

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 256’557.87         260’000.00         333’600.00         

36 Transferaufwand 3’724’985.79       3’929’100.00       3’778’461.51       

37 Durchlaufende Beiträge -                    -                    -                    

Total betrieblicher Aufwand 10’231’447.09    11’021’470.00    10’691’149.67    

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag 5’208’618.50       4’838’100.00       5’043’396.15       

41 Regalien und Konzessionen 86’566.70           75’000.00           80’089.00           

42 Entgelte 1’407’226.03       1’413’850.00       1’802’977.83       

43 Verschiedene Erträge 347.50               600.00               1’195.10             

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 8’032.00             10’100.00           98’856.54           

46 Transferertrag 4’587’421.18       4’403’800.00       4’431’306.21       

47 Durchlaufende Beiträge -                    -                    -                    

Total betrieblicher Ertrag 11’298’211.91    10’741’450.00    11’457’820.83    

ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT 1’066’764.82      -280’020.00        766’671.16         

34 Finanzaufwand 487’575.31         222’600.00         1’815’741.11       

44 Finanzertrag 1’554’758.45       310’100.00         526’180.90         

ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG 1’067’183.14      87’500.00           -1’289’560.21     

OPERATIVES ERGEBNIS 2’133’947.96      -192’520.00       -522’889.05       

38 Ausserordentlicher Aufwand 406’540.00         160’000.00         616’862.56         

48 Ausserordentlicher Ertrag 313’971.96         30’200.00           1’898’549.53       

AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS -92’568.04          -129’800.00        1’281’686.97      

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG 2’041’379.92      -322’320.00       758’797.92        



Investitionsrechnung 

 

Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 541‘771.85 getätigt. Budgetiert waren Nettoinvestitionen in 
der Höhe von CHF 1,4 Mio. Franken. Dazu geführt haben insbesondere zeitliche Verzögerungen 
bei diversen geplanten Strassensanierungsprojekten. 

Nachkredite 
Es werden nur Nachkredite grösser als CHF 5‘000.00 ermittelt. 

Total: CHF 1‘380‘560.66 
davon: gebunden CHF 987‘298.39 
 GR Kompetenz CHF 393‘262.27 
 zu beschliessen CHF - 

Geldflussrechnung 
Im Rechnungsjahr 2020 können folgende Geldflüsse nachgewiesen werden: 

Der Cash-Flow (betriebliche Tätigkeit) CHF 2‘246‘094.81 
Der Geldfluss für die Investitionstätigkeit  CHF - 541‘771.85 
Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit CHF  - 1'619‘825.77 

Total Geldfluss / Zunahme flüssige Mittel CHF 84‘497.19 

Rechnungsrevision / Bericht Datenschutzaufsichtsstelle 
Die Rechnungsrevision fand nach dem Versand dieses Gemeinde-infos statt. Diesbezüglich wird 
an der nächsten Gemeindeversammlung orientiert. Dasselbe gilt für die Orientierung über den 
jährlichen Bericht der Datenschutzaufsichtsstelle.  

Detaillierte Jahresrechnung 2020 
Einwohnerinnen und Einwohner der Einwohnergemeinde Diemtigen können für einen vertieften 
Einblick in die Jahresrechnung 2020 eine detaillierte Jahresrechnung bei der Finanzverwaltung 
beziehen oder telefonisch (033 681 80 22) anfordern. 
 
 Gemeinderat 

 

 

Informationen aus dem Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat hat in seinen letzten Sitzungen die folgenden Geschäfte behandelt: 

 Abstimmung: Der Abstimmungsausschuss für die Abstimmung vom 13. Juni 21 wurde gewählt. 

 Corona-Massentest an Schulen: Die Massentests an der Schule wurden abgelehnt. Die Hygi-
enemassnahmen werden an der Schule sorgfältig umgesetzt. Der Gemeinderat unterstützt die 



Corona-Selbsttests und bittet die Eltern, diese situativ Zuhause anzuwenden. Aufgrund der 
Freiwilligkeit, Aufwand und Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler scheint der Nutzen die-
ser Massentest nicht im Verhältnis zu stehen. 

 Ehemaliges Schulhaus Schwenden, Geissboden 17, Verkauf: Der Gemeinderat beschliesst 
den Kaufvertrag mit der Waldgemeinde Schwenden sowie den Vertrag betreffend der zukünf-
tigen öffentlichen Nutzung. 

 Gemeindeführungsorgan GFO Diemtigen, Wahl Chef: Daniel Häberli aus Entschwil wurde zum 
neuen Chef GFO per 01.06.2021 gewählt. Wir wünschen Daniel Häberli viel Freude im Amt.  

 Mehrzweckgebäude (MZG) Entschwil, Verkauf Stockwerkeinheit 1. OG: Der Gemeinderat be-
schliesst den Kaufvertrag. Die Stockwerkeinheit wurde per 1. April 2021 verkauft.  

 Naturpark Diemtigtal, Schlussleistungsbilanz und Rechnung 2020, Beitragsgesuch 2021: Die 
Schlussleistungsbilanz 2020, die Rechnung 2020 sowie das Beitragsgesuch 2021 des Regio-
nalen Naturpark Diemtigtal wurden genehmigt und beim Kanton zur Bewilligung eingereicht.  

 Personal: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis über die Kündigung von Michaela Nyffenegger 
zum Ende des Mutterschaftsurlaubs per Ende Juni 2021. 

 Spitex Simme, Beitrag Mahlzeitendienst: Für den Mahlzeitendienst der Spitex Simme wird für 
die Jahre 2021 und 2022 einen Defizitbeitrag von je CHF 1.50 pro Einwohner gesprochen.  

 Wiriehornbahnen AG, Beitrag 2021: Der Gemeinderat beschloss einen Beitrag von CHF 50'000 
für die Wiriehornbahnen AG für das Jahr 2021.  

 

 Gemeinderat 

 

 

Vaterschaftsurlaub 
 
Seit 01.01.2021 haben erwerbstätige Väter das Recht einen Vaterschaftsurlaub zu beziehen. Hier 
finden Sie die wichtigsten Eckpunkte: 

Anspruch 2wöchiger Vaterschaftsurlaub (10 freie Arbeitstage) 

Bezug innert 6 Monaten nach der Geburt des Kindes am Stück oder verteilt auf ein-
zelne Tage. 

Anmeldung Der Anspruch ist nach dem Bezug des gesamten Vaterschaftsurlaubes oder 
nach Ablauf der Rahmenfrist bei der zuständigen Ausgleichskasse via Arbeit-
geber oder bei selbständig Erwerbenden direkt bei der Ausgleichskasse einzu-
reichen. 

Entschädigung Der Vaterschaftsurlaub, wird analog der Mutterschaftsentschädigung, mit ei-
nem Taggeld entschädigt. Die Höhe des Taggeldes beträgt 80% des durch-
schnittlichen Erwerbseinkommens vor der Geburt des Kindes; maximal 
Fr. 196/Tag. Ausbezahlt werden max. 14 Taggelder (10 freie Arbeitstage plus 
2x Wochenende). 

Ergänzende In-
formationen 

Weitere Informationen als Vater oder Arbeitgeber finden Sie im Merkblatt 6.04 
«Vaterschaftsentschädigung» sowie unter www.akbern.ch/Vaterschaftsurlaub 

Hinweis an die Arbeitgeber: Falls Sie einer separaten Familienausgleichskasse angeschlossen 
sind, sind die Anträge im Zusammenhang mit einer Geburt wie folgt einzureichen: 
Vaterschafts-
entschädigung 

 bei der entsprechenden Ausgleichskasse (analog EO-Entschädigung) 

Familienzulagen  bei der zuständigen Familienausgleichskasse 

Bei ergänzenden Fragen stehen wir Ihnen für Erläuterungen gerne zur Verfügung. 
 

AHV-Zweigstelle Niedersimmental 
 

  

http://www.akbern.ch/Vaterschaftsurlaub


Anpflanzen + Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Hecken 
 
Anpflanzen und Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern und landwirtschaftlichen 
Kulturen entlang von öffentlichen Strassen; Einfriedungen 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentli-
chen Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten: 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum 
hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden aber auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-
gefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 2008 sowie die Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 unter anderem vor: 

 Lichtraumprofil: Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhaltenden Luft-
raum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 
2.50 m freigehalten werden. Die lichte Breite ist auf einer Breite von 0.50 m freizuhalten.  

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

 Bezüglich der Strassenabstände für Einfriedungen, Zäune und Pflanzen verweisen wir auf 
Art. 56 bzw. Art. 57 der Strassenverordnung.  

Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflanzungen alljährlich bis 
zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene Lichtmass 
zurückzuschneiden. An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, 
gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z. B. Mais) in einem genügend grossen Abstand 
gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen. Die Grundeigentümer entlang von öffentlichen Strassen haben Bäume und grös-
sere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die Verkehrsfläche 
von heruntergefallenem Reisig (dünne Zweige) und Laub zu reinigen.  

Bei Missachtung der obengenannten Bestimmungen können die zuständigen Organe die notwen-
digen Schritte einleiten, um die nicht ausgeführten Arbeiten auf Kosten der Pflichtigen ausführen 
zu lassen. 

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die Bauverwaltung gerne zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie die folgende Grafik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bauverwaltung 
 

  



Bauverwaltung: vorübergehend neue Öffnungszeiten 
 

Infolge gesundheitsbedingten Absenzen bei der Bauverwaltung müssen per sofort Massnahmen 
zu einem effizienten Betrieb getroffen werden. Die Schalter- und Telefonöffnungszeiten der Bau-
verwaltung Diemtigen werden eingeschränkt. Nach telefonischer Vereinbarung sind Termine wäh-
rend den regulären Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung jedoch möglich. Ab sofort und bis auf 
weiteres (sicher bis Ende Juni 2021) ist die Bauverwaltung von Montag bis Freitag, von 08:00 bis 
12:00 Uhr geöffnet und auf der Telefonnummer 033 681 80 28 erreichbar. An den Nachmittagen 
bleiben der Schalter und die Telefonzentrale der Bauverwaltung geschlossen.  

Die Öffnungszeiten der AHV-Zweigstelle, Finanzverwaltung und Gemeindeschreiberei bleiben wie 
bisher unverändert. Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis.  

 

Gemeinderat 
 

 

Vorläufiger Verzicht auf Verkauf von GA-Tageskarten 
 
Der Gemeinderat hat entschieden, den Verkauf der GA-Tageskarten ab 1. Juli 2021 vorläufig ein-
zustellen. Die Corona-Massnahmen und der damit verbundene massive Nachfrageeinbruch haben 
den Gemeinderat zu dieser Entscheidung bewogen. Sobald wieder eine normale Nachfrage erwar-
tet werden kann, wird die Gemeinde die GA-Tageskarten wieder zur Verfügung stellen. Besten 
Dank für die Kenntnisnahme.  
 

 Gemeinderat 
 

 

Winterdienst im Gebiet Horben und Riedern 
Unternehmer für Salz-/Splitterarbeiten gesucht 

 
Die Einwohnergemeinde Diemtigen sucht ab Wintersaison 2021/2022 einen neuen Unternehmer 
für Salz- und Splitterarbeiten im Gebiet Horben und Riedern.  

Unsere Anforderungen: 

 Sie besitzen Maschinen, die für diese Arbeit geeignet sind, 

 Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten und 

 Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten (Abend, Wochenende) 

Bei Interesse senden Sie uns den ausgefüllten Bewerbungstalon bis am 30. Juni 2021 an die 
Bauverwaltung Diemtigen, Diemtigtalstrasse 15, 3753 Oey. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der 
Bauverwaltung, Roger Brun, 033 681 80 28, r.brun@diemtigen.ch. 
 

Strassenkommission 
 ..........................................................    ....................................................................................  
 

Bewerbungstalon Unternehmer für Salz-/Splitterarbeiten im Gebiet Horben und Riedern 

Name:  .......................................................  Telefon:  ..........................................................  

Vorname: ...................................................  Natel:  .............................................................  

Adresse:  ....................................................  E-Mail:  ............................................................  

PLZ/Ort:  ....................................................  Beruf:  .............................................................  

☐ Traktor Marke: .........................................  PS:..............................  

☐ Andere Maschine: Marke: .........................................  PS:..............................  

☐ Salz-/Splitterstreuer Marke: .........................................   

Datum: ..........................................  Unterschrift: ..................................................................  

mailto:r.brun@diemtigen.ch

